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Text 

§. 131. 

(1) Die Verständigung von der Anberaumung der Tagsatzung und Aufforderung zum Erscheinen bei 
derselben (Ladung) erfolgt an die Partei, welche um die Anberaumung der Tagsatzung angesucht hat, 
mittels Rubrik, an die Gegenpartei durch Zustellung eines mit der Ausfertigung der Ladung versehenen 
Exemplares des Schriftsatzes oder der Protokollsabschrift. Bei einer von amtswegen erfolgenden 
Anberaumung der Tagsatzung sind beide Parteien durch Zustellung von Rubriken zu laden. 

(2) Im Anwaltsprocesse muss die erste Ladung zur mündlichen Verhandlung, sofern dieselbe nicht 
bereits an einen Rechtsanwalt ergeht, insbesondere auch die Aufforderung enthalten, rechtzeitig einen 
Rechtsanwalt als Vertreter zu bestellen, und den Parteien bekanntgeben, welche Nachtheile das Gesetz 
mit der Nichtbestellung eines Rechtsanwalts und mit dem Versäumen der Tagsatzung verbindet. 

(3) Zu Tagsatzungen, welche in mündlich verkündeten gerichtlichen Entscheidungen anberaumt 
werden, sind die Parteien nur insoweit besonders zu laden, als weder sie noch ihre Vertreter oder 
Bevollmächtigten bei der Verkündung anwesend waren. 


